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B e k a n n t m a c h u n g
der Gemeinde Vettweiß

3. Änderung des Bebauungsplanes Vettweiß „VE-12“ in der
Ortschaft Vettweiß
hier: frühzeitige Beteiligung der Bürger gem. § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB)
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 die 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Vettweiß „VE-12“ beschlossen. Der
vorstehende Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
öffentlich bekannt gemacht. Die geplante Änderung ist aus dem
abgebildeten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zur Information kann der Planentwurf im Rathaus der Gemeinde
Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer 001, in der
Zeit vom 13.02.2012 bis einschließlich 13.03.2012 während der
Dienststunden eingesehen werden. Die Dienststunden sind:

montags – freitags: 8.00 – 12.00 Uhr
dienstags: 14.00 – 15.30 Uhr
donnerstags: 14.00 – 18.00 Uhr

Gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist den Bürgern Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Äußerungen können ebenfalls in der Zeit vom
13.02.2012 – 13.03.2012 schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Gemeindeverwaltung Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß,
Zimmer 001, vorgebracht werden.
Vettweiß, den 24.01.2012

Der Bürgermeister

(Kranz)

Amtsblatt für die Gemeinde

VETTWEISS4

B e k a n n t m a c h u n g
der Gemeinde Vettweiß

3. Änderung des Bebauungsplanes Vettweiß „VE-12“ in der
Ortschaft Vettweiß
hier: frühzeitige Beteiligung der Bürger gem. § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB)
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 beschlossen,
den Flächennutzungsplan der Gemeinde Vettweiß zu überarbeiten.
Der vorstehende Beschluss wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Die geplante Änderung ist aus
dem abgebildeten Kartenausschnitt ersichtlich.

Zur Information kann der Planentwurf im Rathaus der Gemeinde
Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, Zimmer 001, in der
Zeit vom 13.02.2012 bis einschließlich 13.03.2012 während der
Dienststunden eingesehen werden. Die Dienststunden sind:

montags – freitags: 8.00 – 12.00 Uhr
dienstags: 14.00 – 15.30 Uhr
donnerstags: 14.00 – 18.00 Uhr

Gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist den Bürgern Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Äußerungen können ebenfalls in der Zeit vom
13.02.2012 – 13.03.2012 schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Gemeindeverwaltung Vettweiß, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß,
Zimmer 001, vorgebracht werden.
Vettweiß, den 24.01.2012

Der Bürgermeister

(Kranz)

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung
Jagdgenossenschaft Ginnick

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Ginnick
lädt für Montag, den 27.02.2012 zu einer Genossenschaftsver-
sammlung ein.
Versammlungsort: Jugendheim Ginnick; Kirchgasse 
Beginn: 19.00 Uhr
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Kassenbericht des Kassierers
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Kassierers
5. Verwendung der nicht ausgezahlten Jagdpacht
6. Antrag der Jagdpächter F. B. Pütz und H. Pütz

zur vorzeitigen Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages
vom 01.04.2000 

7. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Kemmerling
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Soller
Bekanntmachung

Zu der Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft
Soller lade ich hiermit alle Jagdgenossen für Montag, 

den 27. Febr. 2012, um 19.30 Uhr, 
in die Gaststätte Hamacher, Soller, Gangolfusstr. 49, ein.

Tagesordnung
1. Verpachtung des Jagdbezirkes Soller 

Gebote sind dem Jagdvorsteher bis zum 22. Febr. 2012 in einem mit
„Gebot“ gekennzeichneten geschlossenen Innenumschlag vorzulegen.

a.)Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme, Miteigentümer und Gesamt-
handeigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft 
gehörenden Grundstücks können ihr Stimmrecht nur einheitlich
ausüben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen Bevoll-
mächtigten zu benennen, dessen Vertretungsvollmacht muss
beglaubigt vorgelegt werden.

b) Ein bevollmächtigter Vertreter darf  höchstens drei Jagdgenossen
vertreten. 

Die von einem Bevollmächtigen vertretene Grundfläche darf
einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein Drittel der Gesamt-
fläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht überschreiten. 

2. Verschiedenes
Vettweiß-Soller, den 4. Febr. 2012

Der Jagdvorsteher

gez. Kerp  
- Heinrich Kerp - 

Steinbißstraße 7 · 52353 Düren-Echtz (Nähe Kirche)
Telefon (0 24 21) 8 66 63 · Telefax (0 24 21) 8 23 73
E-Mail: Glaserei-Waschmann@t-online.de

■ Glasreparaturen ■ Isolierglas in Altbaufenster
■ Fenster, Türen und Wintergärten ■ Duschabtrennungen
■ Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten

■ Wohndesign in Glas
■ Exclusive Spiegel

und Glastische
■ Sandstrahldekore

aus Glas
■ Künstlerische 

Glasgestaltung
■ Glastüren und

Vitrinen
■ Geschenkboutique

Besuchen

Sie unsere

Ausstellung

BEKANNTMACHUNG 
für den Dränverband Vettweiß 

Zu einer Ausschusssitzung des Dränverbandes Vettweiß werden hier-
mit alle Vorstands- und Ausschussmitglieder eingeladen. 
Die Tagesordnung sieht folgendes zur Beratung vor: 
1. Abnahme der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2011 
2. Beratung und Genehmigung des Haushaltsplanes für das Haus-

haltsjahr 2012 
3. Wahl von 2 Kassenprüfern für den Zeitraum der Jahresrechnung 2012 
4. Ergebnis der Schau der Dränanlagen 
5. Verschiedenes 
Die Versammlung findet statt am Dienstag, den 28. Februar 2012,
10.00 Uhr im Besprechungsraum des Rathauses der Gemeinde Vettweiß. 
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Ausschussmitglieder anwesend ist. Falls die Ausschussmitglieder
nicht in der erforderlichen Mehrheit erscheinen, wird hiermit zu
einer zweiten Versammlung am gleichen Tage und im gleichen
Tagesraum für 10.10 Uhr eingeladen. Diese Versammlung wird
gemäß § 7 Abs. 4 der Verbandssatzung ohne Rücksicht auf die
Anzahl der erschienenen Ausschussmitglieder beschlussfähig sein. 
Vettweiß, den 23.01.2012 

Der Verbandsvorsteher 

(Erasmi) 

Mitgliederversammlung 
des Dränverbandes Soller

Der Vorstand des Dränverbandes Soller lädt zur Mitgliederver-
sammlung am 29.02.2012 um 19.30 Uhr in die Gaststätte Hamacher,
52391 Soller, Gangolfusstr. 49 ein.
Tagesordnungspunkte:

1) Vorstellung des Haushaltsplanes 2012
2) Wahl von Kassenprüfern
3) Bericht der Schaubeauftragten
4) Verschiedenes

Es besteht Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die Anzahl der
erschienenen Mitglieder (§ 14 Satzung).
Soller, den 02.02.2012

Vorstandsvorsitzender
F. Rochels 

Vettweiß • online

Die Gemeinde Vettweiß im Internet

Wollen Sie mehr Informationen über die Gemeinde Vettweiß erfahren,
dann schauen Sie ins Internet. Unter www.vettweiss.de finden Sie alles
Wissenswerte über Ihre Gemeinde und mehr.

www.vettweiss.dewww.vettweiss.de
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Malerwerkstätte Heisinger
GmbH

• Raumgestaltung
• Fassadengestaltung
• Betonsanierung
• Vollwärmeschutz
• Hausmeisterservice

Lüxheimer Weg 26
52391 Vettweiß-Kelz
Telefon 02424/901643
Telefax 02424/901642

Wir bringen Farbe in ihr Leben

Meisterbetrieb

Mitteilungen der Verwaltung

Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung Vettweiß an den Karnevalstagen 2012
Weiberfastnacht, 16.02.2012, von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr.
Rosenmontag, 20.02.2012, ganztägig geschlossen.
Karnevalsdienstag, 21.02.2012, von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Aktueller Hinweis zur Winterwartung 
Streu- und Räumpflicht im Gemeindegebiet Vettweiß

Eine Schneelandschaft ist zwar für das Auge reizvoll, jedoch sind Eis
und Schnee für Autofahrer und Fußgänger nicht nur ein Vergnügen.
Damit Sie auch bei solchen Witterungsverhältnissen möglichst ohne
Rutschpartien unterwegs sein können, sorgt die Gemeinde Vettweiß
für einen geordneten Winterdienst. Beim Räumen der Gehwege
und Nebenstraßen ist auch Ihr Einsatz gefragt. Hier erfahren Sie
Hintergründe und erhalten Informationen zum Winterdienst und
zu Ihren Räum- und Streupflichten.
Allgemeines
Der Winterdienst ist in der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
der Gemeinde Vettweiß geregelt. Die Satzung, die auf dem Straßenrei-
nigungsgesetz, dem Kommunalabgabengesetz und der Abgabenord-
nung beruht, wurde vom Rat der Gemeinde Vettweiß erlassen.
Bei Schnee und Glätte im Gemeindegebiet Vettweiß räumt und
streut der Bauhof der Gemeinde Vettweiß, der Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW und der Kreisbauhof des Kreises Düren nur
bestimmte Straßen. Das sind im Wesentlichen die Ortsdurchfahr-
ten; Bundes-, Landes-, Kreis und Gemeindestraßen; die Strecken des
öffentlichen Personennahverkehrs sowie besonders gefährdete und
gefährliche Streckenabschnitte.  

Um einen verkehrssicheren Zustand auf den Fahrbahnen bis zum
Beginn des Berufsverkehrs zu gewährleisten, beginnen die Arbeiten
je nach Wetterlage schon in der Nacht bzw. den frühen Morgen-
stunden.
Darüber hinaus muss jeder Verkehrsteilnehmer im Winter mit
Behinderungen durch Schnee- und Eisglätte rechnen und sich
den Wetter- und Straßenverhältnissen entsprechend anpassen.
Was müssen Sie tun?
Die Winterwartung auf allen Gehwegen und Nebenstraßen ist nach
der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Vett-
weiß den Eigentümerinnen und Eigentümern der angrenzenden
Grundstücke übertragen. Auf den Nebenstraßen sind die Anlieger
auch verpflichtet die Fahrbahn vor dem eigenem Grundstück grund-
sätzlich bis zur Mitte zu warten. 
Wie ist zu räumen?
a) Nach jedem Schneefall ist der Schnee von den Gehwegen in einer

Breite von 1,50 m längs der Grundstücksgrenze unverzüglich zu
entfernen. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege, die
Fußgängerüberwege und die gefährlichen Stellen auf den zu reini-
genden Fahrbahnen mit abstumpfenden oder auftauenden
Mitteln zu bestreuen.

b)An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse
müssen die Gehwege wenig stens auf einer Breite von 2,00 m von
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden. Ein möglichst
gefahrloser Zu- und Abgang ist zu gewährleisten.

c) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des
Gehweges oder, wo dies nicht möglich ist, auf den Fahrbahnrand
so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr hierdurch nicht
mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Schnee
und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die
Fahrbahn geschafft werden.

d)Die auf dem Bürgersteig befindlichen Öffnungsvorrichtungen der
Feuerlöschhydranten sind bei überfrorener oder überschneiter
Gehbahn stets gut sichtbar freizuhalten. Einläufe der Entwässe-
rungsanlagen sind schnee- und eisfrei zu halten.

Wann ist zu räumen?
In der Zeit von 7.30 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstan-
dene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw.
nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass bei jeder Schneeflocke sofort die Schneeschippe in die
Hand genommen werden muss. Es sollte sich alles im Rahmen des
Zumutbaren abspielen.
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee muss werktags bis 7.30 Uhr und
an Sonn- und Feiertagen bis 9.00 Uhr beseitigt sein.
Was ist bei persönlicher Verhinderung zu tun?
Senioren, Kranke, Urlauber oder Berufstätige haben oft nicht die
Möglichkeit, der Räumpflicht nachzukommen. Doch auch für sie
gilt, was für andere gilt: Der Gehweg und evtl. die Fahrbahn müssen
geräumt werden. Insoweit müssen dann andere Personen oder eine
private Firma (z. B. Hausmeisterdienste) beauftragt werden. Eine
Übernahme der Winterwartung durch die Gemeinde Vettweiß ist
nicht möglich.
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Straßenbenennung im Neubaugebiet 
Vettweiß VE-14

In der Ortschaft Vettweiß entsteht hinter dem bereits bestehenden
Gewerbegebiet ein neues Gewerbegebiet. 
Der Rat der Gemeinde Vettweiß hat in seiner Sitzung am
08.12.2011 beschlossen, die neue Straße wie folgt zu benennen:

„Am Mersheimer Graben“
Die Straße ist in der nachfolgenden Ablichtung dargestellt:

Beeinträchtigung im Straßenverkehr 
wegen Brückenneubauvorhaben 

in der Amandusstraße
-Die Gemeinde bittet um Verständnis und Rücksicht-

Wegen des anstehenden Brückenneubauvorhabens in der Amandus-
straße in der Ortslage Müddersheim wird die Amandusstraße im
Bereich zwischen B 477 und Einmündungsbereich der Straße "Am
Regensbusch" ab voraussichtlich 06.02.2012 gesperrt. Die Voll-
sperrung ist bis zunächst 30.06.2012 vorgesehen. Es ist mit
verkehrsmäßigen Behinderungen zu rechnen. Die Gemeinde Vettweiß
bittet hierfür um Verständnis. Die Umleitungsstrecke wird entspre-
chend ausgeschildert.
Die Bushaltestelle im Bereich zwischen den Straßen "Hinter den
Gärten" und "Am Regensbusch" wird für diesen Zeitraum geschlossen.
Es wird gebeten, die Bushaltestelle im Bereich der Kirche zu benutzen.

Aufruf
zur Einreichung von Vorschlägen für die Verleihung 
eines Ehrenpreises zur Stärkung des Ehrenamtes und 

der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde Vettweiß
Schon seit einigen Jahren lobt die Gemeinde Vettweiß als Anerken-
nung und zur Stärkung des Ehrenamts und der ehrenamtlichen
Tätigkeit jährlich einen Ehrenpreis aus. Dies gründet auf den
entsprechenden Richtlinien, die der Rat erlassen hat.

Wer haftet im Schadenfall?
Grundstückseigentümer tragen grundsätzlich für alle Personenun-
fälle, die aus der Nichterfüllung Ihrer Verpflichtungen im Winter-
dienst entstehen, die Haftung und zwar zivilrechtlich (Schadenersatz
für Personen- und Sachschäden, wie z. B. Knochenbrüche, Prellungen,
Schürfwunden sowie die Beschädigung und Verschmutzung von
Bekleidung), als auch strafrechtlich, insbesondere wegen fahrlässiger
Körperverletzung. Bei Eigentümern von selbst genutzten Einfamilien-
häusern werden diese Schäden meistens über die allgemeine Privat-
haftpflichtversicherung abgedeckt; in allen anderen Fällen ist der
Abschluss einer Haus- und Grundstückseigentümerhaftpflichtver -
sicherung empfehlenswert. Genauere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Versicherungsunternehmen. 
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Ausgezeichnet werden können Einwohnerinnen und Einwohner,
Vereine und Institutionen, die sich in besonderem Maße und uneigen-
nützig für das Gemeinwesen engagiert haben. Personen, bei denen
die Satzung über die Ehrung verdienter Bürger der Gemeinde Vettweiß
Anwendung findet, und hauptamtlich im sozialen bzw. kulturellen
Bereich Tätige bleiben unberücksichtigt.
Der Ehrenpreis wird als Geldgeschenk in Höhe von 500 € zusam-
men mit einer Urkunde verliehen. Eine Aufteilung des Geldpreises
auf zwei Preisträger ist möglich.
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Vettweiß sowie
Vereine, Verbände und andere Institutionen sind vorschlagsberechtigt.
Der Vorschlag soll eine kurze Begründung enthalten.
Die Auswertung der eingereichten Vorschläge und die Entscheidung
über den/die Preisträger erfolgt durch eine Jury in nichtöffentlicher
Sitzung. 
Vorschläge können jederzeit in einfacher Schriftform dem Bürger-
meister, Gereonstraße 14, 52391 Vettweiß, E-Mail: buergermeister
@vettweiss.de, bzw. dem Ortsvorsteher oder örtlichen Ratsvertreter,
zugeleitet werden.

Josef Kranz
Bürgermeister

Information 
des Steueramtes zur Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht befasst sich in dem Verfahren 2 BvR
287/11 mit der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer, insbesondere
mit der Verfassungsmäßigkeit des Bewertungsgesetzes.
In den Medien wurde und wird Hausbesitzern in diesem
Zusammenhang empfohlen, „gegen den Grundsteuerbescheid der
Kommune sowie den Einheitswert- und Grundsteuermeßbescheid
des Finanzamtes Widerspruch bzw. Einspruch einzulegen“.
Zur Klarstellung wird auf Folgendes hingewiesen:
Die Städte und Gemeinden erlassen Grundsteuerbescheide (Folge-
bescheide) auf der Grundlage der Grundsteuermeßbescheide der
Finanzverwaltung (Ausgangs- oder Grundlagenbescheide). Solange
die bestandskräftigen Meßbescheide als Grundlagenbescheide in der
Welt sind, sind die Städte und Gemeinden nicht zuletzt auch wegen
des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit der Besteuerung gehalten, mit
den Folgebescheiden die Grundsteuer festzusetzen.

Die im oben genannten Verfahren vorgetragenen verfassungsrecht-
lichen Zweifel beziehen sich auf die Bewertungsfragen, die mit den
Grundlagenbescheiden des Finanzamtes entschieden werden. Rich-
tiger Adressat für Einwendungen gegen die Grundsteuerpflicht als
solche oder gegen die Bewertung des Grundstückes ist daher nicht
die Gemeinde, sondern die zuständige Finanzbehörde. Einsprüche
gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes sind grundsätzlich
aber nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides
möglich. Im Regelfall dürfte die Frist für Einsprüche daher abgelau-
fen sein. Sollte die Frist aber noch nicht verstrichen sein, so besteht
die Möglichkeit, unter Hinweis auf das Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht (Az: 2 BvR 287/11) Einspruch einzulegen.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das früher einer Klage
vorgeschaltete Widerspruchsverfahren in vielen Verwaltungsberei-
chen, unter anderem auch bei Grundbesitzabgaben, durch die Büro-
kratieabbaugesetze I und II ab dem 01.11.2007 abgeschafft wurde.
Gegen einen Grundbesitzabgabenbescheid können Sie daher keinen
Widerspruch mehr einlegen. Das Rechtsmittel gegen den Grundbe-
sitzabgabenbescheid ist eine Klage beim Verwaltungsgericht. Dies
wird so auch in der Rechtsbehelfsbelehrung der Grundbesitzabga-
benbescheide deutlich gemacht. Zur Vermeidung unnötiger Kosten
wird jedoch grundsätzlich empfohlen, sich vor Erhebung einer Klage
zunächst mit der Verwaltung in Verbindung zu setzen. In den meis-
ten Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld
einer Klage sicher behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat
wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch
jedoch nicht verlängert.
Eine Klage gegen den Grundbesitzabgabenbescheid bezüglich der
Festsetzung der Grundsteuer würde abgewiesen werden, da, wie
oben schon beschrieben, die zuständige Finanzbehörde der richtige
Adressat für diese Einwendungen ist. Wenn ein Grundlagenbescheid
des Finanzamtes geändert wird, so wird selbstverständlich auch die
Festsetzung der Grundsteuer entsprechend geändert, auch wenn die
Klagefrist bereits abgelaufen ist.
Weitere Auskünfte zu Ihrem Grundbesitzabgabenbescheid erhalten
Sie beim Fachbereich II, Finanzen, Herrn Wirtz, Tel. 02424/209-
102 oder E-Mail an: dwirtz@vettweiss.de

• Polsterei
• Gardinen

• Bodenbelag 
• Sonnenschutz

• Insektenschutz

Hardtstr. 5
52388 Nörvenich
Tel. 02426-5020
Mobil 0171-5224306
www.raumausstattung-kuegeler.de
info@raumausstattung-kuegeler.de

setzen sich immer mehr durch!
Wir liefern, restaurieren und 
polstern antike Stühle, Sessel
und Sofas.

Alte 
Sofas

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung
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Sonderberatungen 
der Verbraucherzentrale in Düren 

Termine im März 2012 
Energieberatung (H. Dipl. Ing. Jörg Hubrich) 
Die 06.03.12 Warmwasserbereitung, Energie/Heizung, Regenerative
Die 13.03.12 Energie 
Die 20.03.12 Förderprogrammme, Wärmedämmung, Feuchtigkeit  
Die 27.03.12 und Schimmelbildung 

Kosten: 5,- € \ für 30 Minuten individuelle Beratung 
10:15 Uhr - 13:15 Uhr 

Versicherungsberatung (H. Norbert Roemers, Versicherungsberater) 
Do 01.03.12 Beratung zu allen sach-und personenbezogenen 
Do 15.03.12 Versicherungen

Kosten: 35,- € \ für 30 Minuten individuelle Beratung 
9:00 Uhr - 12:30 Uhr 

Mietrechtsberatung (H. Jörg Börgers) 
Mo 12.03.12 Fragen rund ums Mietrecht. 

Kosten: 15,- € \ für 15 Minuten Beratung 
11:00 Uhr - 13:00 Uhr 

Spezialrechtsberatung (H. Montgomery Hardebeck, Rechtsanwalt) 
Donnerstag, Kaufverträge, Handwerkerverträge, 
jede Woche Urheberrecht, Kreditverträge, Reiserecht 

Kosten: 
Beratung 26,- € \ für 20 Minuten Beratung 
Vertretung 18,- € \ + 5,- € \ Kostenpauschale 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Bei allen Beratungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei: 
Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Düren, Markt 2 
Tel. 02421/56810, Fax 02421/503561, e-mail dueren@vz-nrw.de 

Haussammlung des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. für 2011

Nach der Haussammlung im November 2011 konnte ein Betrag in
Höhe von 848,30 € abgeführt werden.

Vettweiß 500,00 €
Ginnick 216,45 €
Gladbach 131,85 €

Allen Spendern und den mit der Durchführung der Sammlung
betrauten Personen spreche ich hiermit meinen herzlichen Dank aus.
Volksbund Deutsche Kriegsgräber e. V. – Ortsverband Vettweiß

(Kranz)
Vorsitzender

Ehrung 
für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Sports

Die Gemeinde Vettweiß wird in diesem Jahr wieder Sportler ehren,
die in den Jahren 2010 und 2011 erfolgreich waren. Geehrt bzw.
gewürdigt werden können alle Einwohner der Gemeinde Vettweiß.
Bei Mannschaften können auch Sportler geehrt bzw. gewürdigt
werden, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde Vettweiß haben,
wenn sie einem Sportverein aus Vettweiß angehören.
Der Gemeindesportbund bittet deshalb um Vorschläge, welche
Sportler sich in den Jahren 2010 und/oder 2011 besonders hervor-
getan haben und besondere Erfolge auf dem Gebiet des Sports erzielt
haben. Die Vorschläge werden bis zum 29.02.2012 erbeten.
Vorschlagsberechtigt sind alle Bürger der Gemeinde Vettweiß sowie
die Sportvereine. Der Vorschlag ist in schriftlicher Form mit einer
Begründung beim Gemeindesportbund oder bei der Gemeinde Vett-
weiß einzureichen.

Gez.
Biesemann (Gemeindesportbund)

Auszugaus der Niederschrift 
über die 10. Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schulwesen,

Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Vettweiß vom 23.01.2012
Punkt 2.: U3-Betreuungssituation in der Gemeinde Vettweiß
Frau Bethlehem merkt an, dass sie noch keine Handlungsfähigkeit
für das Jahr 2029 sieht. 

Der Ausschuss für Jugend, Schulwesen, Kultur, Sport und Soziales
nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.
Punkt 3.: Betreuungsmaßnahme 13Plus an der Regenbogen-

schule 2012/2013
Frau Bethlehem weist darauf hin, dass die Maßnahme „13plus“
aufgrund der Gleichbehandlung an beiden Standorten geschaffen
werden sollte.
Herr Kranz weist darauf hin, dass es sich bei den Ausgaben für die
Betreuungsform „13plus“ um eine freiwillige Leistung handelt.
Hierfür müsste die Kürzung von freiwilligen Finanzmitteln in einem
anderen Bereich erfolgen. Seitens der Verwaltung wurde bereits an
die Einrichtung einer OGS gedacht. Da es sich hierbei um eine
schulische Veranstaltung handelt, handelt es sich auch nicht um frei-
willige Leistungen. Hierüber sollte diskutiert werden, um den Eltern
entgegen zu kommen. 
Herr Klein-Übbing erhofft sich, dass sich aus der Maßnahme 13plus
eine OGS entwickelt. Er merkt jedoch an, dass der verpflichtende
Charakter der OGS eine abschreckende Wirkung auf die Eltern hat. 
Der Ausschuss für Jugend, Schulwesen, Sport, Kultur und Soziales
empfiehlt dem Rat der Gemeinde Vettweiß einstimmig die Betreu-
ungsmaßnahme 13plus an beiden Standorten der Regenbogenschule
im Schuljahr 2012/2013 umzusetzen und die Verwaltung zu beauf-
tragen, a) den Landeszuschuss zu beantragen und b) durch die
Kommunalaufsicht die Genehmigung für die Bereitstellung der
erforderlichen freiwilligen Mittel einzuholen und c) hiernach den
SkF mit der Durchführung der Maßnahme zu beauftragen.
Punkt 4.: Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der

Volkshochschulen
Frau Bethlehem fragt nach, ob tatsächlich rund 26.000,00 € durch
die Zusammenarbeit eingespart werden können. 
Dies wird durch Bürgermeister Kranz verneint. Er erklärt, dass im
Jahr 2011 rund 26.000,00 € für die VHS verausgabt wurden. Von
diesem Betrag können im Jahr 2012 44% und bis 2014 ca. 54%
eingespart werden. Je mehr Kommunen zusammenarbeiten desto
günstiger wird es. 
Frau Weber möchte wissen, ob die einzelnen Standorte für die Kurse
bestehen bleiben. Herr Kranz teilt mit, dass an den Kursplänen keine
Änderungen vorgenommen werden.
Der Ausschuss für Jugend, Schulwesen, Sport, Kultur und Soziales
empfiehlt dem Rat der Gemeinde Vettweiß einstimmig die Verwal-
tung zu beauftragen, mit der Stadt Düren eine öffentlich-rechtliche
Vereinbarung zum gemeinsamen Betrieb einer VHS ab dem frühest
möglichen Zeitraum abzuschließen. 
Punkt 5.: Anfragen und Mitteilungen
a) Frau Bethlehem richtet die Frage an Frau Böhr, wie die Resonanz

am Infotag der Hauptschule war. Frau Böhr teilt mit, dass
zwischen 12 und 15 Eltern aus verschiedenen Gemeinden am
Infotag teilgenommen haben.
Frau Weber fragt nach, ob auch Anfragen für die Klasse sieben
vorliegen. 
Lt. Frau Böhr liegen bereits sechs Anfragen für verschiedene 
Klassen aus Nörvenich vor.

Inh. Horst Nückel Heizöl - Diesel - Schmierstoffe - Kohlen - Brikett
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R E C H T S A N W Ä L T E

Rechtsanwälte Ruth Becker-Prox & Kollegen
Zehnthofstraße 58 · 52349 Düren · Tel. 0 24 21-20 03 30 · Fax 0 24 21-20 03 31

gegenüber der Sparkasse Düren

Ruth
Becker-Prox
Fachanwältin für

Familienrecht
Ehescheidung

Unterhalt
Zugewinnausgleich

Umgangs-/Sorgerecht
Ehegattenhaftung

Wohnungszuweisung
Eheverträge

Markus
Schlesier
Rechtsanwalt

Arbeitsrecht
Kündigungsschutz

Vergütung
Zeugnisrecht

Familienrecht
Strafrecht

Daniel
Radermacher

Rechtsanwalt

Erbrecht
Arzthaftungsrecht

Verkehrs-/Unfallrecht
Mietrecht

Auszug aus der Niederschrift 
über die 11. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung,

Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsförderung 
der Gemeinde Vettweiß am 24.01.2012

Punkt 2.: Kanalsanierungsmaßnahmen 2012
hier: Erläuterungen durch das Ingenieurbüro 
Berg & Partner

Ausschussvorsitzender Kemmerling begrüßt Herrn Gnädinger vom
Ingenieurbüro Berg & Partner. Herr Gnädinger erläutert die Sanie-
rungsmaßnahmen 2012 anhand einer Powerpoint-Präsentation.
Nach kurzer Diskussion nimmt der Ausschuss den Sachverhalt zur
Kenntnis. Ausschussvorsitzender Kemmerling dankt Herrn Gnädinger
für seine Ausführungen.
Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Verkehr und Wirtschafts-
förderung nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.
Punkt 3.: Ausweisung weiterer Vorrangflächen für Windenergie-

anlagen im Gemeindegebiet Vettweiß
Ausschussvorsitzender Kemmerling begrüßt die Herren Baumann
und Dreßen von der Firma Energiekontor. Herr Baumann stellt die
Firma Energiekontor und die Potenzialanalyse für das Gemeindege-
biet Vettweiß anhand einer Powerpoint-Präsentation vor. 
Im Anschluss fragt Ausschussvorsitzender Kemmerling, ob für die
angedachte Fläche in Ginnick ausreichend Wind vorhanden wäre,
da diese sich in einer Senke befindet. 
Herr Baumann erwidert, dass zu bestehenden Anlagen ein 5-facher
Rotorabstand einzuhalten ist und von daher auf der Höhe keine
weiteren Anlagen möglich sind. Durch die überwiegende Windrich-
tung in diesem Bereich bedeutet die leichte Mulde kein Problem für
die Errichtung neuer Anlagen. 
Herr Franzen fragt dann nach der Höhe der Anlagen. Herr Baumann
erwidert, dass man von 150 m Gesamthöhe ausgehen muss. Die Turm-
höhe beträgt 100 m und der Rotordurchmesser 100 m. 
Ausschussvorsitzender Kemmerling fragt nach bezüglich eines Repowe-
ring bei den bestehenden Anlagen. Dies müsste seiner Meinung nach
möglich sein, da die Höhenbegrenzung aufgehoben ist. Herr Baumann
erwidert, dass ein wichtiges Höhenkriterium im Gemeindegebiet Vett-
weiß, der Fliegerhorst Nörvenich ist. Dadurch sind die Anlagen auch in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Fliegerhorst zu begrenzen. 
Herr Kemmerling weist darauf hin, dass die Gemeinde in Ginnick
über erheblichen Waldbesitz verfügt. Sofern er die Ausführung rich-
tig verstanden hat, dürfen Waldflächen jedoch nur dann in
Anspruch genommen werden, wenn andere Flächen nicht möglich
sind. Herr Baumann erwidert, dass diese Annahme richtig ist.
Bürgermeister Kranz erwidert, dass das Thema „Windräder im
Wald“ für den Bereich Ginnick auf jeden Fall noch einmal zu über-
prüfen ist. Herr Baumann erwidert daraufhin, dass die Anlagen im Wald
entsprechend höher sein müssen, damit die Rotorblätter nicht mit den
Baumkronen kollidieren können. Hier sieht er dann jedoch wiederum
ein Problem in der Höhenbegrenzung bezüglich der Problematik zum
Fliegerhorst Nörvenich. Frau Küpper hinterfragt die in der Vorlage
genannte andere Firma. Bürgermeister Kranz erwidert, dass in diesem
Themenfeld sehr viele Firmen zu Hause sind. Die Verwaltung hat sich
für die Firma Energiekontor entschieden, um eine erste Potentialanalyse
für Vettweiß zu erstellen und diese der Politik vorzustellen. Herr Fran-
zen teilt das Ergebnis der Analyse wonach eine sinnvolle Erweiterung
nur dort erfolgen kann, wo bereits bestehende Anlagen sind. Er bittet
den Vortrag der Firma Energiekontor kurzfristig als E-Mail den
Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Dies wird zugesagt.
Da keine weiteren Fragen vorliegen, nimmt der Ausschuss für Bau,
Planung, Umwelt, Verkehr und Wirtschaftsförderung die Ausfüh-
rungen entsprechend zur Kenntnis. 

Punkt 4.: Anträge der Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom
21.11.2011 und 3.1.2012
hier: Verkehrssituation auf der Amandusstraße in
Müddersheim

Ausschussvorsitzender Kemmerling teilt mit, dass der Ausschuss sich
mit diesen Anträgen im ausreichenden Maße beschäftigt hat und
alles, was seitens Verwaltung und Politik zu tun war, geleistet wurde.
Frau Keiner hinterfragt, was denn geleistet worden ist. Ausschuss-
vorsitzender Kemmerling erwidert, dass die Verwaltung alles geleis-
tet hat, was in Zusammenarbeit mit der Polizei umsetzbar war.
Weitergehende Wünsche sind nicht zu realisieren. 
Frau Keiner erwidert, dass es hier nicht um persönliche Wünsche
geht. Wenn die Maßnahmen laut Vorlage umgesetzt werden, ist der
Antrag wunderbar bearbeitet worden. Ferner weist Frau Keiner
darauf hin, dass Fuß- und Radwege nicht in ausreichendem Maße
beschildert sind. Sie hätte versucht von Müddersheim über Wirt-
schaftswege nach Vettweiß zu gehen. Dieser Versuch ist jedoch
gescheitert und sie bittet um eine Karte aus der ersichtlich ist, wie
man über Wirtschaftswege von Müddersheim nach Vettweiß gehen
kann. Bürgermeister Kranz sagt zu, Frau Keiner eine entsprechende
Karte zur Verfügung zu stellen. 
Herr von Laufenberg teilt mit, dass in den letzten Jahren auch in
Vettweiß umfangreiche Beschilderungen des Radwegenetzes stattge-
funden haben. 
Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Verkehr und Wirtschafts-
förderung empfiehlt einstimmig dem Rat der Gemeinde Vettweiß
außer der Zusatzbeschilderung „Achtung Fußgänger“ keine weiteren
Maßnahmen zu treffen. Mit diesem Beschluss ist die Beratung über
die Anträge Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bezüglich der Verkehrs -
situation in der Amandusstraße in Müddersheim als abschließend zu
betrachten. Seitens der Gemeinde wird dem anordnenden Straßen-
verkehrsamt vorgeschlagen, unterhalb der Tafel „Zone 30“ das
Verkehrszeichen „Achtung Fußgänger“ zu montieren.
Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Verkehr und Wirtschafts-
förderung empfiehlt einstimmig dem Rat der Gemeinde Vettweiß,
die Prioritätenliste zu beschließen.
Punkt 6.: Anfragen und Mitteilungen
Frau Küpper weist darauf hin, dass im Ulmenweg mehrere größere
Schlaglöcher vorhanden sind. Die Straße sollte mit in die Investi-
tionsplanungen für zukünftige Ausbaumaßnahmen aufgenommen
werden. Bürgermeister Kranz erwidert, dass dieser Antrag in die
Haushaltsberatungen eingebracht werden sollte. 
Herr Esser teilt mit, dass der Bachlauf „Am Graben“ mit Holzpfählen
gesichert ist. Hier sind bereits 2 abgebrochen. Er bittet diese zu
ergänzen und die vorhandenen auf Standsicherheit zu überprüfen.
Dies wird seitens der Verwaltung zugesagt. 
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TAXI Rautenberg (Spies)
10 Jahre in der Gemeinde Vettweiß

• Wir begleiten Sie auch in die Arztpraxis, Klinik
oder den Flughafen

• Umweltfreundliches Erdgastaxi bis 6 Personen

Pünktlichkeit und Freundlichkeit ist 
für uns selbstverständlich

0 24 24/90 12 22

Goldene Hochzeit
Am 09. März 2012 feiern die Eheleute Ludwig und Brigitte Vogt 
geb. Goldschmidt, Frankenstr. 30, Vettweiß-Müddersheim das Fest
der „Goldenen Hochzeit“.
Rat und Verwaltung der Gemeinde Vettweiß gratulieren ganz herzlich.

Josef Kranz
(Bürgermeister)

Mitteilungen des WZV

Bekanntmachung 
Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW, 
S. 621), zuletzt geändert am 12.05.2009 (GV. 
NRW. S. 298, 326) in Verbindung mit § 4 der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung
vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.12.2009 (GV. NRW.
S. 963) und § 4 der Betriebssatzung des Wasserleitungszweckver-
bandes der Neffeltalgemeinden vom 19.12.2001, zuletzt geändert
durch die 3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des Wasser-
leitungszweckverbandes der Neffeltalgemeinden von 13.10.2011,
hat die Verbandsversammlung des Wasserleitungszweckverbandes
der Neffeltalgemeinden am 06.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan
beschlossen: 

§ 1 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird wie folgt fest-
gesetzt: 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung
von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird festgesetzt
auf 1.121.200 EUR. 

§ 3 
Im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze gegenseitig deckungs-
fähig. Die Ansätze sind bis zur Abrechnung der einzelnen Maßnah-
men übertragbar. 

§ 4 
Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.445.000 EUR festgesetzt.

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festge-
setzt auf EUR 500.000. 

Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. 
Der Wirtschaftsplan wurde am 14.12.2011 der Aufsichtsbehörde

angezeigt. Mit Schreiben vom 22.12.2011 macht die Aufsichtsbe-
hörde keine Bedenken geltend. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit gegen diese Satzung oder sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Verbandsvorsteher hat den Satzungsbeschluss vorher bean-

standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Verband

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Vettweiß, den 11.01.2012 
Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 

Konrad Becker 

FeuerwehrFeuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Vettweiß
2.500,00 € für die Freiwillige Feuerwehr Vettweiß

Die Provinzial Rheinland Versicherung AG fördert in ihrem
Geschäftsgebiet Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von
Gefahren und trägt somit zu einer Verbesserung des Feuerschutzes
und der Brandsicherheit in der Region bei. Geschäftstellenleiter
Thomas Quast übergab deshalb als Weihnachtsgeschenk einen
Scheck in Höhe 2.500,00 € an den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr
Vettweiß. Bürgermeister Josef Kranz und Wehrleiter Ralf Weyers
bedankten sich herzlich. Aufgrund des gewährten Zuschusses kann
dringend benötigte Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige
Feuerwehr Vettweiß beschafft werden. 
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Informationsveranstaltung 
für Erziehungsberechtigte, deren Kinder in 2014 eingeschult

werden gem. § 36 Schulgesetz (SchuIG) 

Nach § 36 Abs. 1 des Schulgesetzes NRW sind die Erziehungsbe-
rechtigten, deren Kinder in 2014 eingeschult werden, vom Schulträger
gemeinsam mit den Leiterinnen der Tageseinrichtungen für Kinder
und den Grundschulen zu einer Informationsveranstaltung einzuladen.
Für die bis zum 30.09.2007 geborenen Kinder haben entsprechende
Informationsveranstaltungen bereits in 2011 stattgefunden.
Nunmehr werden die Erziehungsberechtigten der Kinder im
Geburtszeitraum 01.10.2007 bis 30.09.2008 eingeladen. Selbstver-
ständlich können auch interessierte Erziehungsberechtigte kommen,
deren Kinder früher eingeschult werden und die an einem Infoabend
noch nicht teilnehmen konnten. 

Ziel der Veranstaltung ist es, den Erziehungsberechtigten rechtzeitig
Informationen über die Sprachstandserhebung und frühzeitige
Fördermöglichkeiten für ihre Kinder zu geben sowie ihnen ggf. die
Distanz zur Schule zu nehmen. Die Kindergartenleiterinnen und die
Rektoren der Grundschulen werden Sie im Rahmen dieser Veran-
staltung gemeinsam beraten. 

Die Informationsveranstaltung der Regenbogenschule findet wie
folgt statt: Regenbogenschule (Grundschulstandorte Kelz und
Müddersheim) Mittwoch, den 07.03.2012, 19:30 Uhr in der
Bürgerbegegnungsstätte Vettweiß, 52391 Vettweiß 

Mit freundlichen Grüßen 
Kranz

Suchtprophylaxe 
an der Hauptschule Vettweiß

Der Jugendbus „Die Wilde 13“,
der auf dem Schulhof parkte,
weckte die Neugier der Schüle-
rinnen und Schüler der Haupt-
schule. Auf Initiative des Jugend-
beauftragen der Gemeinde
Vettweiß, Harald Krug, besuchten
Jens Musche vom Sozialdienst
kath. Frauen e. V. (SKF) und seine
Kolleginnen die beiden neunten 
Klassen der Schule.
Zunächst bauten die Erzieher in
der Pausenhalle einen Parcours
auf. Die Jugendlichen, die eine
Stunde Freizeit opferten, setzen
Suchtbrillen auf und beobachte-
ten selbst, wie ihr Verhalten sich
bei 0,8 Promille oder 1,2
Promille beim Lenken eines
Fahrzeugs oder beim Gehen
entlang eines Striches änderte.
Neben audiovisuellen Medien
kam auch ein Fragebogen zum
Einsatz.
Die Auswertung der Aktion
erfolgte eine Woche später in der
Klasse. Die Schüler sollten
lernen, bewusst mit Alkohol
umzugehen. Gespräche, Power-
Point-Präsentation und der Film
„Du fehlst“ lösten bei den Schü-
lerinnen und Schülern Betroffen-
heit aus. 

Nachdem mit Karten auf dem Boden ein Suchtverlauf „gelegt“
worden war, kamen zwei trockene Alkoholiker zu Wort. Eine Frau
und ein Mann berichteten sehr ehrlich aus ihrem Leben und beant-
worteten die Fragen der Jugendlichen.

FeuerwehrSchulen

CDU Fraktion 
bezahlt Berufswahlpass für Achtklässler der Hauptschule

In der Hauptschule Vettweiß wird seit Jahren mit dem Berufswahl-
pass gearbeitet. Herr Dr. Wollseifen, Vorsitzender des Schulaus-
schusses der Gemeinde Vettweiß, hatte bei der Schulleiterin der
Hauptschule Vettweiß, Hannelore Böhr, nachgefragt, ob im Berufs-
wahlunterricht auch mit diesem Instrument gearbeitet wird. 
Frau Böhr war während der letzten Schulausschusssitzung sehr über-
rascht, als Frau Weber ihr erzählte, dass die CDU-Fraktion die
Kosten für die Berufswahlpässe in diesem Jahr übernehmen wolle.

Frau Weber durfte
noch einmal ihre alte
Rolle als Lehrerin über-
nehmen und über-
reichte mit sichtlicher
Freude jeder Schülerin
und jedem Schüler der
achten Klasse einen
Pass. Sie wurde von
mehreren Fraktions-
mitgliedern begleitet. 

Die Schüler bedankten sich mit Kerzenständern, die sie unter An -
leitung ihres Klassenlehrers, Andreas Kramer, im Werkunterricht
angefertigt hatten. 

Rauchmelder in Wohnungen sollen 
in NRW zur Pflicht werden

Das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und
Verkehr und das Ministerium für Inneres und Kommunales teilen
mit, dass die Landesregierung den Einbau von Rauchmeldern in
Wohnungen zur Verpflichtung macht. Gerade angesichts der letzten
schrecklichen Brände in Aachen eine längst überfällige – und schon
immer von den Feuerwehren geforderte – Vorgabe. Eine gesetzliche
Regelung, die in anderen 10 (!) Bundesländern schon lange existiert
und Menschenleben rettet.

Eine gesetzliche Regelung wird niemanden überfordern, die Kosten
sind mehr als überschaubar – und was ist ein Menschenleben wert?
Die aktuellen Fälle in Aachen zeigen, dass jede Sekunde, Minute
zählt. Der Landesverband der Feuerwehren NRW hat seine Unter-
stützung zugesagt – so wie die Löschgruppen der Gemeinde Vett-
weiß auch für SIE jederzeit ansprechbar sind. 

Machen Sie mit, verschaffen Sie sich und den Ihren mehr Sicherheit
– bei Fragen helfen wir Ihnen gerne.

Ihre Freiwillige Feuerwehr Vettweiß
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Ende der Probezeit
Pünktlich nach Ablauf der zweijährigen Probezeit erhielt Frau
Hannelore Böhr aus der Hand von Schulamtsdirektor Josef Lemoine
ihre Urkunde vom Land Nordrhein-Westfalen mit der Ernennung
zur Rektorin der Gemeinschafts-Hauptschule Vettweiß.

Herr Lemoine lobte
Frau Böhr für ihr
überaus großes Enga-
gement für die Haupt-
schule Vettweiß und
deren Erhalt und
überreichte ihr vor
versammeltem Kolle-
gium die Urkunde, in
welcher ihr beschei-
nigt wird, dass die
Probezeit erfolgreich

beendet wurde und sie jetzt nicht nur Schulleiterin ist, sondern sich
auch Rektorin nennen darf.
Der Besuch des Schulrates war für Frau Böhr überraschend, da er
nicht angekündigt war, der Lehrerrat schien aber davon gewusst zu
haben, denn er schloss sich den Glückwünschen des Schulrates mit
einem Blumenstrauß an. Frau Böhr bedankte sich bei allen und
versprach, auch weiterhin eine gute, kollegiale Schulleiterin zu bleiben.

Zwei Stunden (wieder wurde von
den jungen Leuten eine Zusatz-
stunde abgeleistet) wurde die
Problematik „Alkohol“ in allen
Facetten beleuchtet. Die Betrof-
fenen und Pädagogen zeigten
den Jugendlichen Wege auf, wie
jemand, der selbst oder auch in
der Familie betroffen ist, Hilfe
findet.

Grenzlandtheater 
spielt für die Schüler der Hauptschule Vettweiß

Gespannt beobachteten die
Schülerinnen und Schüler in der
Aula der Hauptschule Vettweiß
die beiden Schauspieler Matthias
Röder und Markus Willharm
vom Grenzlandtheater Aachen
während der Aufführung des
Stücks „Toms Pleite“. Beide
Akteure wirbelten über die
Bühne und trafen die Sprache

der jungen Leute.
Markus Willharm
spielte gleichzeitig
mehrere Rollen, was
ihm bei den Haupt-
schülern viel Respekt
einbrachte. 
In dem Stück werden
die beiden besten
Freunde Tom und

Erik dargestellt. Tom kann nicht mehr „mithalten“ bei Markenkleidung,
tollen Handys, Ausgehen usw., da sein Vater arbeitslos geworden ist. Er
gibt dies aber nicht zu und leiht sich zunächst bei seinem Freund Geld.
Als dieser das Geld zurückfordert, bestiehlt Tom seine Oma und einen
Schulkameraden. Das Ende des Stücks bleibt offen. 

Die Theaterpädagogin
Anja Geurtz vom Grenz-
landtheater führte nach
der kurzweiligen Auffüh-
rung, welche die Schüle-
rinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen in ihren
Bann zog, mit den
Zuschauern ein Gespräch
über das Dargebotene. 
Sie war begeistert, dass
sich die jungen Leute
nicht nur während der
Aufführung vorbildlich
verhalten hatten, sondern
auch durch ihre Antwor-
ten zeigten, dass sie zuge-
hört hatten.  
Die beiden Schauspieler
des Grenzlandtheaters, die
auch an dem Gespräch

teilnahmen und von den Jugendlichen auch direkt befragt werden
konnten, klatschten begeistert Beifall, als Hendrik sagte: „An unse-
rer Schule wird niemand gemobbt, nur weil er keine Marken -
klamotten trägt“. 
Auf Initiative von Wilfried Steffens von der Schuldnerberatung
Düren, der alljährlich die Zehntklässler der Hauptschule Vettweiß in
die Geheimnisse des Finanzwesens einführt, sponserte der Lionsclub
Kreuzau-Rureifel die Aufführung. Der Sprecher der örtlichen Lions-
clubs, Hermann Weingartz und Heinrich Krantz vom Lionsclub
Kreuzau-Rureifel wohnten selbst der Aufführung bei und genossen
gemeinsam mit Josef Kranz, dem Bürgermeister von Vettweiß, das
Theaterstück. Die Gäste freuten sich, wie aufmerksam die Schüler
der Hauptschule Vettweiß dem Theaterstück folgten. 
Die Theateraufführung war im Unterricht mit Hilfe des Begleitma-
terials des Grenzlandtheaters vorbereitet worden. Da das Ende offen
geblieben ist, wird es noch Gesprächsbedarf in den Klassen geben. 
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Fortbildung 
des Lehrerkollegiums der Hauptschule in Berlin 

Die Lehrerinnen und Lehrer
der Hauptschule nehmen
regelmäßig an schulinternen
Lehrerfortbildungen teil. 
Eine Fortbildung der beson-
deren Art fand jetzt in Berlin
statt. Auf Einladung des
Parlamentarischen Staats -
sekretärs im Bundesbildungs-
ministerium, Thomas Rachel,
MdB, besuchte das Lehrer-
kollegium der Hauptschule

Vettweiß den Reichstag. 
Im Paul-Löbe-Haus mussten alle Mitglieder des Lehrerkollegiums
durch die Sicherheitsschleuse gehen. Danach folgte ein einstündiges
Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Rachel. Dieser
berichtete zunächst von seiner Arbeit im Parlament. Da am Tag vor
dem Besuch die erste Abstimmung über die Hilfen für Griechenland
stattgefunden hatte, wurde nachgefragt. Herr Rachel erklärte seine
und die Haltung der Regierung in dieser Frage sehr ausführlich. 
Auch die Bildungspolitik wurde erörtert. Thomas Rachel zeigte
großes Interesse an der Hauptschule Vettweiß und freute sich sicht-
lich, dass so viele Schülerinnen und Schüler des letzten Entlassjahr-
gangs eine Ausbildungsstelle gefunden hatten. 
Die Schulleiterin, Hannelore Böhr, bedankte sich nach dem interes-
santen Gespräch bei Thomas Rachel. Er hatte sich für die Vettweißer
Gruppe, die aus 13 Personen bestand, viel Zeit genommen und sich
gut informiert gezeigt. Frau Böhr lud ihn zum Abschluss zum
40jährigen Bestehen der Schule ein. Herr Rachel nahm die Ein -
ladung an.
Nach dem Gespräch erkundeten die Lehrerinnen und Lehrer die
Straße „Unter den Linden“ – bevor es zurück in das Paul-Löbe-Haus
ging. Hier waren die Pädagogen zu einem Mittagessen eingeladen.
Danach stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: der
Besuch des Plenarsaals. Zunächst konnten die Besucher noch einen
Teil der 1. Lesung über die bessere Versorgung der Soldaten 
im Auslandseinsatz miterleben. Danach erklärte ein Mitglied des
Besucherdienstes den Plenarsaal. Zum Abschluss konnte das Lehrer-
kollegium der Hauptschule Vettweiß den Ausblick von der Reichs-
tagskuppel genießen. 
Am nächsten Tag folgte eine Stadtführung der besonderen Art: Eine
Österreicherin zeigte auf sehr charmante Weise die Sehenswürdig-
keiten der Hauptstadt. In Gruppen erkundeten die Lehrerinnen und
Lehrer danach verschiedene Museen. 
Auch wenn die Pädagogen für diese Fortbildung ein freies Wochen -
ende „opfern“ mussten, stand am Ende der Fortbildung fest: Diese
Reise hat sich gelohnt. Viele Eindrücke, die gewonnen wurden,
lassen sich im Unterricht einbringen. Auch zukünftige Klassenfahrten
nach Berlin können nun zielorientierter geplant werden. 

Certi-Lingua-Schule 
mit Offenem Ganztag (OGT) 

Das Franken-Gymnasium der Stadt Zülpich ist eine Schule für
Jungen und Mädchen mit den Sekundarstufen I und II, an der zur
Zeit 930 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Unsere
Schule versteht sich als eine fördernde und fordernde Schule. Das
diesen Zielen verpflichtende unterrichtliche und unterrichtsbeglei-
tende Angebot unserer Schule zeigt Ihnen die folgende Übersicht.
Bitte nutzen Sie außerdem unsere Homepage (www.fragy.de) für
weiter gehende Informationen. 

Schullaufbahn und Wahlmöglichkeiten 
- Fremdsprachenfolge: Englisch (ab 5. Klasse); Latein oder Franzö-
sisch (ab 6. Klasse); Französisch (ab 8. Klasse möglich); Spanisch (ab
10. Klasse möglich) 

- Differenzierungsbereich in Klassen 8 und 9 
• Englisch / Geschichte 
• Unsere Region in Europa 
• Chemie / Erdkunde oder Chemie / Physik 
• Biologie / Sport 
• Informatik 

Pädagogische Konzepte 
- Streitschlichtung 
- lernen lernen 
- Förderkonzepte 
- Suchtprophylaxe 
- Kooperation mit den Grundschulen (z. B. Arbeitskreis

„Englisch als Kontinuum“) 
Offener Ganztag 
- Angebot für die Jahrgangsstufen 5 - 7 (bezieht sich auf drei

Wochentage: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 13.15
Uhr bis 16.00 Uhr) 

Sprachlicher Bereich 
- Bilingualer Zweig Englisch - Deutsch 

• Unterricht in den Fächern Biologie, Geschichte und Erdkunde
in englischer Sprache 

• Möglichkeit zum Erwerb des Certi-Lingua-Zertifikats 
- Vorbereitung und Durchführung der Cambridge Certificate

Prüfungen 
- Austauschprogramme jährlich) u. a. 

USA (Buffalo) / Frankreich (Blaye) / European School Network 
(z. B. Finnland, Portugal, Ungarn, Türkei)

- Berufspraktika an englischen Schulen 
- Projektkurs „Migration“ in englischer Sprache in Jgst. 11 
Mathematisch - naturwissenschaftlicher Bereich 
- Teilnahme an internationalen Wettbewerben in Mathematik,

Informatik und Naturwissenschaften 
Musischer Bereich 
- Erweitertes Angebot in den Klassen 5 und 6: 

Streicherkurs / Combo / Chor / Instrumentalkreis / Tanz 
(z. B. Hip-Hop) mit Aufführungen

- Schulband / Combo 
- Literaturkurse / Musiktheater in der Jgst. 11 
Sportlicher Bereich 
- Arbeitsgemeinschaften (z. B. Fußball, Handball, Basketball) 
- Teilnahme an Turnieren und Wettbewerben 

Anmeldungen zum Schuljahr 2012/13 
sind im Sekretariat des Franken-Gymnasiums vom 22.02. bis
16.03.2012 montags bis freitags in der Zeit von 09.00 Uhr bis
12.00 Uhr und zusätzlich Samstag, 10.03. von 9.00 bis 12.00

Uhr sowie Donnerstag, 15.03.12 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
möglich. 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung 
eine Kopie der Geburtsurkunde, 1 Passbild, den Anmelde-

schein sowie eine Kopie des letzten Zeugnisses mit der Schul-
formempfehlung der Grundschule für die Sekundarstufe I mit.

Weitere Informationen zum Franken-Gymnasium unter:
www.fragy.de 

Die Kreis-VHS Düren 
startet Qualifizierung für ein Auslandsstudium

Niederländisch-Intensivkurse für 
Studium und Beruf

Niederländisch ist eine in der Euregio-Maas-Rhein
ebenso natürlich verwurzelte Sprache wie die deutsche Sprache. Das
stetig steigende Interesse der deutschen Grenzbevölkerung am Erlernen
der niederländischen Sprache findet seine Begründung in den
zunehmend grenzüberschreitenden Beziehungen. Seit geraumer Zeit
suchen Menschen aus der Region einen Arbeits- oder Ausbildungs-
platz in den Niederlanden und Belgien oder beginnen ein Studium
an deren Hochschulen. Voraussetzung ist immer ein Nachweis
fundierter Kenntnisse der niederländischen Sprache.
Hier bietet die Kreis-VHS Düren als lizenzierter Träger von Sprach-
kursen ihre Hilfe an!
Auf allen Stufen des sogenannten „Europäischen Referenz -
rahmen“können Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden, die
die Teilnehmenden beispielweise zum Studium in den Niederlanden
qualifizieren. Der angebotene Unterricht ist modular aufgebaut, so
dass die Teilnehmenden ihren jeweiligen individuellen Kenntnissen
entsprechend einsteigen können. Jedes Modul umfasst 30 Unter-
richtsstunden, verteilt auf zwei Wochenenden.
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Am 27. Januar startet eine neue Qualifizierungsreihe, um bis zum
Studien- oder Ausbildungsbeginn in den Nachbarländern bereit zu sein:
Der Unterricht findet in Kleingruppen zwischen sechs und maximal
zehn Teilnehmenden statt.

Die Kosten pro Modul belaufen sich auf ca. 150 € zzgl. Materialien
wie beispielsweise Kurs- und Arbeitsbücher.

Auf der Homepage der Kreis-VHS Düren, www.vhs-kreis-dueren.de,
finden Sie weitere Informationen zu den genauen Zeiten, dem
Unterrichtsort und möglichen Anschlusskursen.

Für alle Fragen stehen Ihnen aber auch die Mitarbeiter der Kreis-
VHS Düren gerne zur Verfügung.
Kreis Volkshochschule Düren
Herr Gerhard Resch Tel.: 02421 22-2880

VHS in der Gemeinde Vettweiß
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Auf der Komm 30 Telefon: 0 24 27/90 91 33
52385 Nideggen-Berg Telefax: 0 24 27/90 91 34

Mobil 01 77/5 60 52 07
01 77/3 25 59 79

Angebote des AWO Familienzentrums
Ärgern oder stressen Sie manchmal kleine und große Tücken des
Erziehungsalltags ?
• Oder haben Sie manchmal dass Gefühl:
• Ich werde mit meinem Kind nicht fertig
• Mir wächst alles über den Kopf
• Mein Kind macht noch immer ins Bett
• Wir wollen uns trennen
• Ich weiß nicht mehr weiter
• Ich muss mein Kind alleine erziehen
• Mein Kind verweigert die Nahrung
• Es gibt Streit beim Besucherrecht
Gerne helfen wir Ihnen in unserem Familienzentrum weiter.
An jedem ersten Montag im Monat haben Sie die Möglichkeit sich von
einer Beraterin des „AWO Sommerberg“ im Familienzentrum oder in
den Räumlichkeiten der Beratungsstelle in Düren beraten zu lassen.
Wir bitten um eine Voranmeldung bis spätestens Donnerstag vor
dem Termin unter 02424 1036
Wer hat Interesse, am Elternkurs „EFFEKT“ teilzunehmen ?
Der Kurs zur Erziehungsförderung ist für alle Eltern von Kindern im
Alter von drei bis 10 Jahren geeignet. Der Kurs enthält Tipps für
Erziehungsprobleme und behandelt u. a. folgende Fragen:
• Wie können Eltern das Selbstvertrauen ihres Kindes stärken ?
• Wie können Aufforderungen effektiv gestellt werden ?
• Wie erklären die Eltern klare Regeln ?
• Wie können Sie mit schwierigen Erziehungssituationen umgehen ?
• Wie kann Stress in der Erziehung besser Bewältigt werden ?
• Wie können Eltern die Freundschaften ihres Kindes am besten

unterstützen ?
Der Elternkurs umfasst fünf Gruppensitzungen, die zwischen 120
und 135 Minuten dauern und im Familienzentrum Kindertagesein-
richtung „Abenteuerland“ stattfinden (abends)
Die Kosten hierfür übernimmt das Familienzentrum. 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei der Leiterin Hilde Otto unter
Tel. 2424 1036
Jeden Mittwoch Nachmittag  findet im Rathaus der Gemeinde 
Vettweiß, Zimmer 11 von 14.00 – 15.30 Uhr  die Sprechstunde des
Kreisjugendamtes Düren statt. Frau Förster berät und unterstützt 
sie gerne.
Ihre Aufgabenbereiche sind: 
• Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung.
• Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
• Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Konflikt -

situationen
• Schutz für Kinder und Jugendliche bei körperlicher, seelischer und

sexueller Misshandlung.
Sie erreichen Frau Förster unter: Tel. 02424/209130 oder 02421/22
- 1215
Eltern-Kind-Gruppe in Kooperation mit der VHS für Kinder von
6 bis 24 Monaten, immer Mittwoch von 9.15 – 10.45 Uhr
Kursort: Familienzentrum Vettweiß
Entgelt für 10 x 1,5 Std. 35,- €
Kursleitung: Erzieherin Nicole Merken, Tel. 02421 / 959942
Anmeldung im Familienzentrum Tel. 02424/1036 oder bei der
Kursleiterin, Kurs-Nr. 11-88-10.

Kinder spielen und turnen für Kinder von 4 - 6 Jahren
In Kooperation mit der VHS. Immer Montag von 16.00 – 17.30 Uhr
Kursort : Familienzentrum Vettweiß, Entgeld 7 x 1,5 Std.  27,- €
Kursleitung: Beata Sklorz, Tel. 02424/201340
Anmeldung im Familienzentrum oder bei der Kursleiterin oder
direkt bei der VHS, Kurs-Nr. 11-15-29.
Aerobic in Kooperation mit der VHS
Montag 19.30 – 21.00 Uhr oder Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr
Kursort: Familienzentrum Vettweiß, Entgeld 8 x ( 16 Ustd.) 31,- €

Kursleitung: Beata Sklorz, Tel. 02424/201340
Anmeldung im Familienzentrum oder bei der Kursleiterin oder
direkt bei der VHS, Kurs-Nr. 11-58-10
Sarahs Klangwiese – musikalische Früherziehung für Kleinkinder
ab 19.01.11 jeden Do von 15.00 – 16.00 Uhr, 
Kursort: Familienzentrum Vettweiß, Entgeld: 10 x 45 Minuten 65,- €
Kursleitung: Sarah Erasmi, Anmeldung bei der Kursleiterin, 
Tel. 02424/200482 oder E-Mail: SErasmi@web.de
PEKIP – für Säuglinge ab 4 bis 6 Wochen
Donnerstag von 09.00 – 10.30 Uhr und 
Donnerstag von 10.30 – 12.00 Uhr, Freitag von 09.00 – 10.30 Uhr
Kursort: Familienzentrum Vettweiß, Entgeld: 10 x 90 Min. 80,- €
Kursleiterin: Yvonne Niepoth
Anmeldung bei der Kursleiterin, Tel. 02424/ 904304 oder E-Mail:
pekip@niepoth.net
Kindern liebevoll Grenzen setzen
Eltern lieben ihre Kinder und wollen das Beste für sie. Dennoch fällt
es oft schwer, im Alltag konsequent zu sein.
Doch Kinder brauchen Grenzen – warum eigentlich?
Welche Grenzen sind sinnvoll, wie können sie gesetzt werden ?
Kinder fordern Grenzen – und kämpfen dagegen an. Zum Glück!
Es gehört zur gesunden Entwicklung, sich gegen Grenzen aufzulehnen.
Doch wie gestaltet sich ein richtiger Umgang mit Grenzen aus -
testender Kinder ?
Anhand von praxisnahen Beispielen gibt der Vortrag Antworten auf
diese Fragen und andere Fragen zum Thema „Grenzen setzen“. Ein
praxisnaher und lebendiger Vortrag erwartet Sie !
Bitte bringen Sie sich etwas zum Schreiben mit
Termin: Mi, 23.05.12, 19.30 Uhr
Entgeld: 5,- €, Leitung: Sandra Poth, Tel. 02422 50037
Ort: AWO Familienzentrum „Abenteuerland“, Kuhweg 16 , Vett-
weiß (Tel. 02424 1036), Anmeldung bei Frau Poth oder im Famili-
enzentrum, Kurs Nr. 11-03-12

Nächstes Erscheinungsdatum
Die nächste Ausgabe des Vettweißer Amtsblattes erscheint

am 9. März 2012. Der Redaktionsschluss für
diese Ausgabe ist Mittwoch, der 29. Februar 2012.
Wir bitten Sie, die Beiträge pc-/schreibmaschinen -

geschrieben vorzulegen. Bevorzugt werden jedoch Dateien,
die in der Form eines Datenträgers, als auch per E-mail

eingesandt werden. Diese Form der Abgabe erleichtert dem
weiterverarbeitenden Unternehmen die Arbeit enorm.

Gemeindeverwaltung Vettweiß – Amtsblatt – 
Gereonstraße 14 · 52391 Vettweiß

Tel.: 0 24 24/209-202 oder -203 · Fax: 0 24 24/20 92 34
E-Mail: buergermeister@vettweiss.de
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Kirchliche Nachrichten

Der Kirchenchor St. Michael Kelz 
benötigt Hilfe:

Aus Krankheitsgründen haben wir große „Personalnot“ bei den
Männerstimmen Tenor und Bass. Ohne Hilfe von neuen Mit -
gliedern wird es nicht möglich sein, zukünftig die Messen in Kelz zu
Ostern und Weihnachten oder z.B. die Vereinsempfänge zu Gold-
hochzeiten u. ä. musikalisch zu gestalten. 
Es wäre schade, wenn der Kirchenchor wegen fehlender Unterstüt-
zung aus unserem Ort aufgegeben werden müsste.
Wir proben – außer in den Schulferien – montags von 20.00 bis
21.30 Uhr im Pfarrheim in Kelz. Bitte versuchen Sie es doch einfach
einmal und kommen Sie – alleine oder noch besser mit Freunden

Messdienereinführung in Lüxheim
Im Dezember 2011 ist eine neue Messdienerin – Annika – in die

Messdienergemeinschaft von Lüxheim aufgenommen worden. 
Die neue Messdienerin hat als
Zeichen ihres Dienstes von Pfarrer
Gerd Kraus die Messdiener -
plakette erhalten und hat in der
Messe gemeinsam mit den ande-
ren Messdienerinnen unter
anderem die Gaben zum Altar
gebracht.
Von den Kindern, die im Jahre
2011 in der Pfarre St. Marien,
Vettweiß das Fest der Erstkom-
munion gefeiert haben, sind 24
Messdiener geworden.
Zu den Aktivitäten, die im Jahr
2012 für die Messdiener geplant
sind, gehört die Teilnahme an
der „2. Nordwestdeutschen

Ministrantenwallfahrt“ nach Kevelaer am Samstag, 16. Juni 2012.
Zu dieser Ministrantenwallfahrt werden wieder circa 10.000 Mess-
diener aus mehreren deutschen Bistümern in Kevelaer erwartet.

Die Senioren-Weggemeinschaft 
St. Marien 

lädt herzlich ein zum Einkehrtag am Montag, den 27. 02.2012 nach
Maria Rast. Referent ist Manfred Langner, Exerzitienbeauftragter
des Bistum Aachen. Die Kosten für Raummiete, Mittagessen, Kaffee
und Kuchen betragen 25 €. Abfahrt ist um 9.00 Uhr. Es werden
Fahrgemeinschaften gebildet.Anmeldung bis zum 23.02.2012 bei
Anni Engels, Tel. 02252/6232.
Helga Schmidt

zusammen – an einem Montagabend zu einer Probe. Auch aus
benachbarten Orten sind neue Sängerinnen und Sänger natürlich
herzlich willkommen; aus Vettweiß wird der Chor schon seit einigen
Jahren von zahlreichen Mitgliedern unterstützt.
Es macht großen Spaß, in Gemeinschaft zu singen und gute Laune
und Geselligkeit kommen auch im Kirchenchor nicht zu kurz!

Für den Kirchenchor St. Michael Kelz
Maria Ecker Christian Frings 

1. Vorsitzende Chorleiter

Pfarramt St. Marien, Vettweiß
Hl. Messen an Aschermittwoch - Austeilung des Aschenkreuzes
Am Aschermittwoch, 22. Februar, feiern wir um 8.30 Uhr einen
Grundschulgottesdienst in Kelz, um 17.00 Uhr eine Hl. Messe in
Jakobwüllesheim und um 18.30 Uhr in Kelz sowie in Vettweiß. In
diesen Gottesdiensten wird das Aschenkreuz ausgeteilt.

Weltgebetstag der Frauen am 2. März 2012 
um 14.30 Uhr in Vettweiß

"Steht auf für Gerechtigkeit" - unter diesem Motto steht der Welt-
gebetstag der Frauen, zu dem Frauen aller Konfessionen einladen.
Die Frauen unserer GdG Nörvenich/Vettweiß und unsere evangeli-
schen Mitchristen treffen sich zu einem Gottesdienst am Freitag, 2.
März 2012 um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Gereon, Vettweiß.
Die Kollekte an diesem Tag kommt den WGT-Frauenprojekten
zugute.
Nach dem Gottesdienst laden die Vettweißer Frauen zu einem
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im angrenzen-
den Pfarrheim ein. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung.
Für das Vorbereitungsteam: Petra Bungarten, GemRef

Erstkommuniontermine im Jahr 2013 
in der Pfarre St. Marien, Vettweiß 

Die Erstkommunionen im Jahr 2013 sind wie folgt geplant: 
Gemeinde / n
Disternich / Sievernich 
Weißer Sonntag (2. Sonntag der Osterzeit)
am 07.04.2013 in Disternich um 09.00 Uhr
Jakobwüllesheim / Kelz / Lüxheim 
Weißer Sonntag (2. Sonntag der Osterzeit)
am 07.04.2013, in Kelz, um 11.00 Uhr
Gladbach / Müddersheim 
3. Sonntag der Osterzeit
am 14.04.2013, in Müddersheim, um 09.00 Uhr
Vettweiß
3. Sonntag der Osterzeit, am 14.04.2013, in Vettweiß, um 11.00 Uhr
Frangenheim / Froitzheim / Ginnick / Soller
5. Sonntag der Osterzeit
am 28.04.2013, in Froitzheim, um 11.00 Uhr



Amtsblatt für die Gemeinde

VETTWEISS 19

BESTATTUNGSHAUS
STEFAN SCHMITZ
• Erd- und Feuerbestattungen
• See- und Flussbestattungen
• Anonyme Bestattungen
• Erledigung aller Formalitäten
• Bestattungsvorsorge
• TAG UND NACHT ERREICHBAR
• www.bestattungen-stefan-schmitz.de

Kreuzau-Untermaubach
Tel.: (0 24 22) 90 30 65

Vettweiß
Tel.: (0 24 24) 90 16 16

Sternsingeraktion 2012

An der diesjährigen Sternsingeraktion, die unter dem Leitwort
„Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“ stand, haben sich in den
Gemeinden der Pfarre St. Marien wieder viele Kinder und Jugendliche
– darunter die diesjährigen Kommunionkinder sowie die Messdiener
und Messdienerinnen – beteiligt. 
Die Sternsinger haben zu Beginn des neuen Jahres den Segen Gottes
in die Häuser und Wohnungen gebracht und dabei über 12.000
Euro Spenden für notleidende Kinder in fernen Ländern gesammelt.
Zum Abschluss der Sternsingeraktionen haben wir in diesem Jahr
drei von den Sternsingern mitgestaltete Familienmessen in Glad-
bach, Jakobwüllesheim und Vettweiß gefeiert. In diesen Messen ist
Pfarrer Kraus in der Katechese mit den Sternsingern auf die schwie-
rige Lebenssituation von Kindern in Nicaragua, dem diesjährigen
Beispielland der Sternsingeraktion, eingegangen.
Allen Sternsingern und allen, die zum Gelingen der Sternsingeraktion
beigetragen haben, sowie allen Spendern sagen wir ein herzliches
„Vergelts Gott“.

WIR

GEBEN

IHRER

TRAUER

ZEIT

UND

RAUM

ERD,- FEUER-, SEE-, ANONYM- UND WALDBESTATTUNGEN
BESTATTUNGSVORSORGE - FACHGEPRÜFTER BESTATTER

BERATEN UND BETREUEN -
HELFEN UND BEGLEITEN

WIR STEHEN IHNEN JEDERZEIT HILFREICH ZUR SEITE.

NORBERT SIEVERNICH & FRANK ZIEGNER
BÜRO: KREUZAU

TEL. 024 22-50 47 67
VETTWEISS-SIEVERNICH

TEL. 022 52-8 36 79 60

Nach den Sommerferien werden die katholischen Kinder, die dann
im 3. Schuljahr sind und die Grundschulen Kelz, Müddersheim und
Vettweiß besuchen, von uns angeschrieben. 
Die Eltern der Kinder, die andere Grundschulen besuchen, sind
gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Ruth Jannes, Gemeindereferentin
Gerd Kraus, Pfr.

Ausstellung mit Begleitprogramm: 
„Zukunft fair teilen - Kurswechsel für ein zukunftsfähiges

Deutschland" vom 22.02. bis 15.03. im Haus der 
Evangelischen Gemeinde Düren 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auf die folgenden Veranstaltungen
im Rahmen der o. g. Ausstellung in Ihrem Medium hinweisen könnten: 
Ausstellungseröffnung mit Bürgermeister Paul Larue 
Aschermittwoch, 22.02.12, 11 Uhr 
Haus der Evangelischen Gemeinde, Wilhelm-Wester-Weg 1 
Regenerative Energieträger statt fossiler Brennstoffe 
Referent: Günter Barten 

Donnerstag, 23.02., 20 Uhr, Haus der Evangelischen Gemeinde,
Wilhelm-Wester-Weg 1 
Ökumenischer Gottesdienst „Zukunft fair teilen“  
mit Regionaldekan Hans-Otto Von Danwitz, Pfarrer Dirk Chr.
Siedler und Vorbereitungsteam

Sonntag, 26.02., 10 Uhr, Christuskirche, 
anschl. Empfang im Haus der Evangelischen Gemeinde 
Zukunft statt Zocken – Wege zu einem zukunftsfähigen Deutschland 
Referent: Wolfgang Kessler, Ökonom und Journalist, Chefredakteur
von Publik Forum

Mittwoch, 29.02., 20 Uhr, Haus der Evangelischen Gemeinde,
Wilhelm-Wester-Weg 1
Zukunftsfähige Landwirtschaft - Agrarökologische Herausforderungen
angesichts der Welternährungssituation
Referent: Benny Haerlin

Dienstag, 6.03., 20 Uhr, Haus der Evangelischen Gemeinde,
Wilhelm-Wester-Weg 1
Prima Klima - Strom von der Sonne
Referent: Dipl. Ing. Ulrich Böke, BUND Düren

Freitag, 9.03., 19 Uhr, Vortragsraum neben der Christuskirche,
Peter-Beier-Platz 4
Was tun wir schon, was können wir noch tun?
Referent: Pfarrer Stephan Schmidtlein, 

Mittwoch, 14.03., 20 Uhr, Haus der Evangelischen Gemeinde,
Wilhelm-Wester-Weg 1, Grotte
Klimaschutzkonzept für den Kreis Düren
Referenten: Dipl. Ing. Andreas Hübner und Dipl. Ing. David Uong
von der Gertec Gmbh, Essen

Donnerstag 15.03., 20 Uhr, Haus der Evangelischen Gemeinde,
Wilhelm-Wester-Weg 1, Großer Saal 
Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr öffentlich
zugänglich. Führungen können tel. verabredet werden bei Frau
Doris Unsleber, Tel. 02421/188-120. 
Dirk Chr. Siedler, Evangelische Gemeinde zu Düren 
Philippstraße 4 
52349 Düren 
Tel. 02421 502640 
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Vereinsmitteilungen

Turnverein Kelz 1950 e. V.
- Nikolausfeier -

Der Nikolaus besuchte die jungen Turner/Innen am 16. Dezember
in der Turnhalle. Die Kinder trugen Gedichte vor und sangen
gemeinsam Weihnachtslieder. Der Nikolaus erfreute sich an den
Darbietungen der Kinder, denn jede Gruppe hatte eine kleine
Vorführung einstudiert. Er beschenkte jedes Kind mit einem Weck-
mann, einer kleinen Tafel Schokolade und einem Springseil. Dann
setzte er seinen Weg fort um noch vielen anderen Kinder eine Freude
zu machen.

Termine der Karnevalszüge 
in der Gemeinde Vettweiß:

Sievernich: 18. Februar 2012 – 14:00 Uhr 
Disternich: 19. Februar 2012 – 14:00 Uhr  
Ginnick: 19. Februar 2012 – 14:00 Uhr 
Kelz: 19. Februar 2012 – 14:00 Uhr 
Lüxheim: 19. Februar 2012 – 14:30 Uhr 
Müddersheim: 19. Februar 2012 – 14:00 Uhr
Gladbach: 20. Februar 2012 – 13:00 Uhr 
Vettweiß: 20. Februar 2012 – 14:00 Uhr  
Jakobwüllesheim: 21. Februar 2012 – 14:00 Uhr 
Froitzheim: 21. Februar 2012 – 14:00 Uhr 

Das war los bei JiM
Der Einladung zum Dezember -Treff des JiM Vereins, 

sind viele fleißige Handwerker/innen gefolgt.
Während sich die ersten an die Dekupiersäge trauten und Sterne
aussägten, malten andere Sterne und Schneeflocken mit Window-
Colour. Eine weitere Gruppe begann mit dem Basteln von Futter-
glocken für die Vögel. Auch wenn die Witterung bisher nicht wirk-
lich winterlich war, wurden Tontöpfe eifrig bemalt und schließlich
mit selbst hergestelltem Fettfutter gefüllt.
Zum Abschluss gab`s den versprochenen Kakao und reichlich Plätzchen.
Am 12.01 fand das zweite Treffen der Kinder-JiM-Gruppe statt.
Diesmal trafen wir uns ausnahmsweise im Pfarrheim. Dort erfuhren
wir interessante Dinge und Zusammenhänge über unser Essen.
Herr Sommerkorn, Umweltzentrum Friesheimer Busch, zeigte uns
außerdem ein paar tolle Bilder von der Sonne und Sternenbilder, wie
z. B. dem Orion. Auch hatte er nach dem Vortrag einige Rätsel und
Experimente, die noch mal die Köpfe rauchen ließen.
Bevor die Kinder abgeholt wurden, gab es noch eine kurze Spielrunde.

VfR Vettweiß 1919 e. V.
EINLADUNG

Hiermit lade ich alle Vereinsmitglieder zur Generalversammlung für
Freitag, den 09. März 2012 - 20.00 Uhr in die Gaststätte „Zum
Schnäuzer“  in Vettweiß recht herzlich ein.
Tagesordnung
1) Geschäftsbericht der Jahre 2010 und 2011
2) Bericht des Kassierers

a) Bericht der Kassenprüfer   
b) Entlastung des Kassierers

3) Bericht des Jugendleiters
4) Wahl eines Versammlungsleiters und Entlastung des Vorstandes
5) Neuwahlen
6) Aufnahme neuer Mitglieder
7) Verschiedenes    

(Heimbach)
1. Vorsitzender 

TERMINE VON JiM
Ab März finden folgende Gruppenstunden regelmäßig im JiM-Haus
statt. Mitmachen können alle Müddersheimer, aber auch aus den
Nachbargemeinden sind Teilnehmer herzlich willkommen.
Für Grundschulkinder :
Jeden ersten Donnerstag im Monat, von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr!
(nächster Treff 1.03.)
Weiter Infos unter der Rufnummer: 02424/501595

Für Kinder und Jugendliche ab 5. Schuljahr:
Jeden ersten Montag im Monat, von 18.00 Uhr - 20.00 Uhr !
(nächster Treff 5.03.)
Weitere Infos unter der Rufnummer: 02424/202841

Für Kleinkinder und ihre Eltern:
Alle 14 Tage Mittwochs ab 15.00 Uhr! (nächster Treff 7.03.)
Weitere Infos unter der Rufnummer: 02424/202841
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Gelungener 
Jahreswechsel 
für die DJK LC 

Vettweiß
Sportlich beendeten die
Athleten der DJK LC
Vettweiß das Jahr 2011
wie gewohnt mit dem
Aachener Silvesterlauf.
Auf einem Rundkurs
durch Aachens Innenstadt
konnten 4,8 oder 10 km
zurückgelegt werden.
Gesäumt wurde die Lauf-
strecke von zahlreichen
Zuschauern, die ihre
Läufer/innen tatkräftig
unterstützten. Obwohl
verletzungsbedingt die
Teilnahme von Stephan
Keldenich bis zum
Schluss offen blieb, lief er
in seinem letzten Rennen
in der Altersklasse M35
auf den 1. Platz. Für die
genau vermessene Strecke
benötigte er nur 18 Minu-
ten und 41 Sekunden. Er
konnte am Abend nicht
nur Silvester sondern
auch seine überraschend
gute Leistung und Platzie-
rung feiern. Sein Bruder
Martin stellte sich der
großen Konkurrenz beim
10-km-Lauf. 44:44 Minu-
ten reichten in der Klasse
M30 für Platz 18.  Mit
seinen Vereinskollegen
Matthias Wiedenau und
Eike Domgörgen lief Martin in der Männermannschaftswertung auf
Platz 28. Stephan Keldenich und Eike Domgörgen haben sich für
das Jahr 2012 folgende Ziele gesetzt: Stephan möchte in dem Jahr,
in dem er 40 Jahre alt wird, die 10 km noch einmal unter 40 Minuten
laufen; und Eike, der von früher Jugend an Wasserballer ist, und das
Laufen zum Ausgleich betreibt, versucht die 10 km unter 50 Minuten
zu laufen. Zum erreichen ihrer sportlichen Ziele haben die Beiden
noch etwas Zeit, denn zum Jahresanfang reichten die Leistungen
beim Dürener Stadtlauf noch nicht ganz aus. Obwohl Stephan bei
den Vettweißer Läufern eindeutig vorne lag, benötigte er für die 10 km
40:48 Minuten und erreichte in der Klasse M40 den 12. Platz.
Martin Keldenich folgte ihm und lief mit 43:19 Minuten auf 
Platz 15 in der Klasse M30. Eike benötigte 52:20 Minuten und lief
so auf Platz 22. 

Albert Fischernich lief die 10 km in 47:23 Minuten und wurde in der
Klasse M35 24-ster. Angefeuert wurden die Läufer von zahlreichen

Vereinsmitgliedern und Familienange-
hörigen. Johann Simons lief nicht nur
die 10 km sondern im Vorfeld auch
die 5 km. Beim 10-km-Lauf belegte er
Platz 8. Umso erfolgreicher waren er
und seine Kinder beim 5-km-Lauf. In
der Altersklasse M70 belegte er den
Ersten Platz; ebenso wie seine Tochter
Sarah in der Klasse weiblich U20 mit
22:35 Minuten.

Ihr jüngerer Bruder Marco hatte gegen
einen harten Gegner zu kämpfen.
Trotz der sehr guten Zeit von 21:40
Minuten erreichte er in der Klasse
U15 Platz 2. 

Jüngste Sportlerin war Franzisk Söhndel, die sich erstmals im Wett-
kampf auf eine so lange Strecke begab. Beim Schülerlauf lief sie die

1,6 km in 8:06 Minuten und erreichte
mit dieser guten Leistung verdient den
2. Platz in der Klasse U10.

Beim Dürener Stadtlauf weihte 
Franziska die neuen Kindertrikots ein,
die in den Vereinsfarben der DJK LC
Vettweiß  „rot/gelb“ angeschafft
wurden. Alle Kinder, die zukünftig an
Wettkämpfen teilnehmen möchten,
können in den neuen Trikots starten.
Ebenfalls gibt es auch noch Vereins-T-
Shirts, die bei Interesse beim Training
erworben werden können.
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Die KG Löstige Möscheme, 
Vettweiß-Müddersheim, lädt für 

Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr zur Kindersitzung in das Dorf-
gemeinschaftshaus Müddersheim ein. Dabei sein werden viele Tanz-
garden, Showtanzgruppen. Mariechen und Prinzenpaare.

St. Sebastianus 
Schützenbruder-
schaft Gladbach 
1712 e. V. wird 
300 Jahre alt.

Prinz Hubertus zu Sayn-
Wittgen stein übernimmt 

die Schirmherrschaft.

In der Zeit vom 17.05. bis
21.05.2012 wird in Vettweiß-
Gladbach ein großes Fest gefeiert.
Die Sankt Sebastianus Schützen-
bruderschaft Gladbach 1712 e. V.
feiert ihr 300 jähriges Bestehen.
Dies wird verbunden mit dem
Bezirksschützenfest des Bezirkes
Düren-Ost. 

Zur Organisation der Festlich -
keiten wurde schon vor Monaten
ein Festausschuss gegründet. Hier
werden die verschiedenen Auf -
gaben wie Festschrift, Festfolge,
Festkommers mit großem
Zapfenstreich, Anstecker und
vieles mehr, zentral bearbeitet und
abgestimmt.

Ein wichtiger Punkt für das 
Jubiläumfest konnte schon sehr
früh geklärt werden. Die Frage
zur Übernahme der Schirmherr-
schaft wurde noch in der Amtszeit
als Hochmeister an Prinz Hubertus
zu Sayn-Wittgenstein gestellt.
„Natürlich nehme ich diese
Schirmherrschaft an“ war die
spontane Reaktion auf unsere
Bitte.  

Bei einem ersten Treffen im
Dezember 2011 auf Schloss
Strauweiler wurde Prinz Hubertus
zu Sayn-Wittgenstein vom
geschäftsführenden Vorstand über
die Planungen des Jubiläumsfestes
und über die Geschichte der
Bruderschaft informiert.

So freuen sich die Gladbacher
Schützen im Mai 2012 auf den
hohen Besuch ihres Schirmherren,
den heutigen Ehrenhochmeister
der Schützen im Bund der histori-
schen Deutschen Schützen -
bruderschaften.

Natürlich sind alle Schützen und
Freunde des Schützenwesens
herzlich eingeladen, mit uns ein
tolles Fest zu feiern. Die Höhe-
punkte der Feierlichkeiten werden
der Festkommers mit Großem
Zapfenstreich (18. Mai. 2012)
und der große Festzug (20. Mai
2012) sein. 

Der Karnevalsumzug der KG startet am Sonntag, 19. Februar, 
14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Nach dem Umzug geht es dort
auch mit der Karnevalsparty mit DJ „Kölsch Blood“ weiter. 
Das Dreigestirn und der Elferrat nehmen am Montag, 20. Februar am
Umzug im Nachbarort Gladbach teil und sind am Dienstag, 21.
Februar, in Heimbach-Vlatten beim Umzug mit Prinzenwagen dabei. 
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Liebe Karnevalsfreunde
Bald ist es endlich soweit und das bunte Treiben im Festzelt auf
der Pfarrwiese in Jakobwüllesheim nimmt wieder seinen Lauf.

Hiermit möchten wir Ihnen alle Termine der diesjährigen Session
mitteilen und Sie herzlich einladen, mit uns die fünfte und schönste
Jahreszeit zu feiern:

WEIBERFASTNACHT:
Närrisches Treiben im Festzelt auf der Pfarrwiese mit Kaffee und
Kuchen ab 15 Uhr.

KINDERSITZUNG:
Samstag 18.02.2012: Beginn 14:30 Uhr. Einlass ab 13:30 Uhr.

PRUNKSITZUNG:
Sonntag 19.02.2012: Beginn 19:30 Uhr. Einlass ab 18:30 Uhr. 
Unter anderem erwarten Sie das „Thorrer Schnauzerbalett“, die
„Cöllner“, die „jungen Trompeter“, unsere Garden, die „Stars und
Sternchen“, die „Starlights“ und noch mehr…

KARTEN SIND FÜR 15 EURO AN DER ABENDKASSE
ERHÄLTLICH

VEILCHENDIENSTAGSUMZUG:
Beginn 14:00 Uhr. Anschließende Karnevalsfete im Festzelt.
Gerne werden noch Anmeldungen für den Karnevalszug entgegen
genommen. Bei Anregungen und Fragen, wenden Sie sich bitte an
Andreas Kunde (02424/2773) oder Gudrun Schleicher (02424/2922)
Wir würden uns freuen Sie auch in diesem Jahr wieder mit drei Mal
„Wölleshem Alaaf“ begrüßen zu dürfen.

Mit karnevalistischen Grüßen 
KG Löstige Jonge Jakobwüllesheim 1937 e. V.

Das Foto zeigt den
geschäftsführenden Vor -
stand beim Besuch des
Schirmherrn.

V. l. Kassierer Heinz
Vlatten, Prinz Hubertus
zu Sayn-Wittgenstein,
Geschäftsführer Heinz
Meuser und Bruder -
meister Rainer Müller.

Karnevalistischer Abend
Dorfhaus Frangenheim, Samstag, den 18.02.2012, 20:00 Uhr 

Einlass: 19:30 Uhr 
Karneval pur mit netten Leuten, guter Musik und viel Spaß an 
der Freud. 
Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. 
Feiern Sie mit uns Karneval in Frangenheim 

Kumm loss mer fiere!
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Arnold Pütz & Sohn Recycling GmbH

Ihr zuverlässiger Partner,
wenn es um Entsorgungsfragen, Abbrüche und Erdarbeiten geht:
● Annahme von Bauschutt, Erdreich, Holz, Grünabfälle und Baustellenmischungen

(auch Selbstanlieferung)
● Herstellung von Recycling-Splitt in verschiedenen Kornabstufungen für Straßen- 

und Wegebau, Platzbefestigungen und Pflasterunterbau
● Containergestellung von 4 bis 36 cbm
● Abbrucharbeiten, vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage
● Ausschachtungen – Verfüllarbeiten – Platzbefestigungen
● Verkauf von Mutterboden
● Verkauf von Findlingen für Teich- und Gartengestaltung
Abgabe aller Materialien auch in Kleinmengen an private Abholer.

Dies ist nur ein Ausschnitt aus unserem Leistungsspektrum; sprechen Sie uns bei Ihren individuellen Wünschen an!

Büro und Werk: Merzenicher Heide 1, 52399 Merzenich, Telefon (02421) 9378-0, Telefax 9378-26

Baustoffrecycling · Abfallverwertung · Bagger · Abbruch · Baustoffe · Container

Ab sofort vorrätig!Stammholz,Kaminholz undHackschnitzel

„Löxem fiert“
Die Karnevalsgesellschaft „Lüxheimer Spätlese“ 1966 e. V. 

lädt zu folgenden Terminen recht herzlich ein:
NEU!!! 11.02.2012, 20:00 Uhr Karnevalsparty Löxem fiert
„Komm los me Danze“ (Diese Veranstaltung ersetzt den Kostüm-
ball den wir in der Vergangenheit am Rosenmontag hatten.)
19.02.2012, 14:30 Uhr Karnevalszug mit anschl. Karnevalsfete in
der Bürgerhalle
24.02.2012, 19:30 Uhr Fischessen 
Bitte jetzt schon einmal vormerken: Neu!!! Am Samstag
08.09.2012 um 19:30 Uhr findet der nächste „Lutter op Tour“
Abend in der Bürgerhalle Lüxheim statt. Hier präsentieren sich
bekannte Kölner Künstler wie z. B. Büttenredner, Gesangsgruppen
u.s.w. einem närrischen Publikum.
Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt!!!
Die Karnevalsgesellschaft „Lüxheimer Spätlese“ 1966 e.V. freut sich
darauf, Sie als unsere Gäste begrüßen zu können.
Mit einem 3 mol Löxem Alaaf grüßt Sie herzlichst
Ihre Spätlese

Neues von JiM
Alaaf und Helau,

wir möchten euch ganz herzlich zur Weiberfastnachtsfeier ins
JiM - Haus einladen!

Mit Spielen, Musik und Knabbereien wollen wir die närrischen Tage
beginnen!
Es wäre schön, wenn jeder eine Kleinigkeit zur Feier beisteuern
könnte (Chips, Schokoküsse, Krapfen,…) !
Schminkt und kostümiert euch und dann geht`s los:
Am 16.02.2012
Wo JiM - Haus, neben der Schule
Wann 15.00 - 18.00 Uhr (bitte abholen lassen)
Wer Schulkinder ab 6 Jahren
Wir freuen uns auf euch!
Bei Fragen meldet euch bei 02424/901595 oder 02424/7993!
Nächster JiM-Treff findet am 1.03.2012 statt!

Kinderbörse in der Bürgerhalle Froitzheim
Samstag 03.03.2012 - 11:00 - 15:00 Uhr  -

Aufgrund des großen Erfolges der letzten Kinderbörsen, veranstaltet
die Jugendabteilung des IG Froizheimer Karnevals ihre fünfte
Kinderbörse am Samstag den 03.03.2012. Im Angebot stehen Baby-
und Kinderbekleidung, Spielzeug und vieles mehr auf mehr als 50
Verkaufstischen. Kinderbetreuung während des Aufenthalts ist
gewährleistet! 
Unter anderem nimmt wieder der Kinderladen Bienchen & Mueller
aus Düren (Kinderträume aus erster und zweiter Hand - Oberstraße
38) mit einem Verkaufstand teil.
Ab 11:00 Uhr öffnet die Bürgerhalle Froitzheim bis 15:00 Uhr ihre
Türen und lädt auch alle ein, die kein Bedarf an Kindersachen
haben, sich in der Cafeteria mit frisch gekochter Erbsensuppe,
Waffeln und Kuchen verwöhnen zu lassen. Schauen sie doch 
mal rein!
Der Erlös geht wieder in die Kasse der Roten Funken, um weitere
Anschaffungen für die Kinder zu finanzieren.

Infos unter: Tel. 02424-202357 oder unter: melanie.halfmann@freenet.de 
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Ihr kompetenter Partner in der modernen Haustechnik

Neulen GbR
Meisterbetrieb seit 1977

Sanitär- und Heizungstechnik Am Roßpfad 7
Kunden- und Wartungsdienste 52399 Merzenich-Girbelsrath
Solaranlagen / Wärmepumpen Telefon (0 24 21) 9715 60
Regenwassernutzung Telefax (0 24 21) 9715 61

Besuchen Sie unsere Verkaufs- und Geschäftsräume

Hanguldoprüfung beim 
Blau-Weiß-Embken e. V.

Am 21.12.2011 fand in Eschweiler eine Hanguldo-Prüfung
statt. An dieser nahmen auch 11 Sportler/innen vom 

Blau-Weiß-Embken e. V. teil.

Diese mussten ihre Leistungen dem Präsident der EHF (Europäische
Hanguldo Federation) Josef Römers 9. Dan Hanguldo und
Prüfungsanwärter Detlef Fischer, Präsident der Deutschen
Hanguldo Federation, 4. Dan Hanguldo zeigen.
Es wurden die einzelnen koreanischen Schriftzeichen des Alphabets
mit Kum (Schwert) gezeigt. Auch die Basistechniken und Rollübun-
gen mit Kum, Hangul-Techniken, Stepps/Kotgi, Chukdo-Übungen
und Selbstverteidigung wurden überzeugend ausgeführt. Waffen-
techniken, Übungen mit Kerzen und Bogenschießen waren
Bestandteil der Prüfung. Des Weiteren mussten die Anwärter zum 
3. Kup die Kiyok-Poomse laufen. Eine Abfrage des theoretischen
Wissen beendete die Prüfung mit Erfolg, für alle Sportler/innen!

Im einzelnen haben bestanden:
5. Kup gelb: Lars Szaguhn, 4. Kup grün: Doris Mund, Marco
Engels, Doris Rey, Detlef Rey, Manfred Scheff.
3. Kup blau: Scarlet Szaguhn, Marcel Dissemond, Christian Pohl,
Kai Schiefer, Frank Polter.
Die Abteilung Hapkido und Hanguldo freut sich über jeden neuen
interessierten Sportler. Informationen zu Hapkido und Hanguldo
gibt es bei Detlef Fischer, Telefon: 02252 / 81084 oder unter
www.hapkido-embken.de

Blau-Weiß-Embken-Sportler bei 
Dan-Prüfung in Eschweiler

Am 10.12.2011 fand eine
Hapkido Dan-Prüfung in
Eschweiler statt. Prüfer der
Deutschen Hapkido Federa-
tion (DHF) waren Josef
Römers 6. Dan; Helmut
Lemmen 4. Dan und Jürgen
Kraß-Kuth 3. Dan.
Auch zwei Sportler von Blau-
Weiß-Embken e. V., Frank
Polter und Kai Schiefer,

mussten ihre Leistungen unter Beweis stellen.
Es wurden Basistechniken (hankido) in der Anwendung, gegen
Faustangriffe und gegen Waffenangriffe mehrerer Gegner, eindrucks-
voll gezeigt!
Verschiedene Grundschultechniken, wie blocken, schlagen und der
Umgang mit Waffen (Messer, Lang- und Kurzstock, Schwert und
Spazierstock) mussten gekonnt sein! Freie Fallschule (Nak Bub) und
Fallschule über Hindernisse hoch und weit, sowie Fusstechniken
(Palchagi) einzeln, kombiniert und gesprungen wurden geprüft.
Des weiteren wurde die freie Selbstverteidigung (Hosinsul) gezeigt.
Es sollten dabei Angriffe gegen mehrere Personen, mit und ohne
Waffen, erfolgreich abgewehrt werden.
Der Umgang mit allen Waffen (Pyongkisul) wurde noch zusätzlich
in freier Darstellung, durch blocken,schneiden und verschiedenen
Schrittabfolgen gezeigt.
Auch der Bruchtest mit Hand- und Fußtechniken und das theoreti-
sche Wissen wurde von den Sportlern erwartet.
Dank der intensiven Vorbereitung bestanden auch Frank Polter 
1. Kup und Kai Schiefer 1. Dan erfolgreich die Prüfung!
Mit ihnen freuen sich alle Sportler des Blau-Weiß-Embken e. V.
Alle interessierten Sportler/innen erhalten Informationen zum
Hapkido und Hanguldo bei Detlef Fischer, Tel.: 02252/81084 oder
unter www.hapkido-embken.de.




